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MUSTERANZEIGE

(nach dem Muster des DÖW, leicht geändert: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (HG.):
Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, Wien 1993, S.603)

An die Staatsanwaltschaft Wien ORT, am DATUM
Landesgerichtsstraße 11
1082 Wien
BZW. DIE ÖRTLICHE STAATSANWALTSCHAFT

AAnnzzeeiiggee

Betrifft: PERSON
Verdacht des Vergehens nach § 3g VerbotsG (oder: Verdacht der gröblichen Verharmlosung von NS-Verbrechen)

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der öffentlich gehaltenen Festansprache bei der Gedenkfeier der ORGANISATION am DATUM, ORT hat PERSON
folgendes geäußert, getan (etc.)__________________________

Da § 3g VerbotsG die gröbliche Verharmlosung von NS-Verbrechen unter Strafe stellt, ersuche ich sie um amtswegi-
ge Prüfung, ob ein Verstoß gegen Strafgesetze vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen,

MUSTERBRIEF BEI RASSISTISCHEN BESCHMIERUNGEN

Sehr geehrteR HAUSBESITZERiN,

Hiermit möchte ich (oder "wir", am besten sollten sich mehrere Hausparteien beteiligen) ihnen zur Kenntnis brin-
gen, dass sich an der Hauswand des Objektes ADRESSE, HAUSNUMMER, rassistische/rechtsextreme Schmierereien
befinden. Dabei handelt es sich um den Spruch/das Symbol _______________ an STELLE (z.B. rechts der
Hauseingangstüre. (Am besten Photographie beilegen)

Laut Verbotsgesetz/Verhetzungsparagraph/Abzeichengesetz sind solche Sprüche/Symbole strafrechtlich relevant
und erfüllen zudem den Strafbestand einer Sachbeschädigung.

Ich bitte Sie, diese Schmierereien entfernen zu lassen, da sie rechtlich für die Instandhaltung des Hauses zuständig
sind und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.

Mit freundlichen Grüßen,
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